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Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Aufsicht bei Rechtsdienstleistungen und zur  
Änderung weiterer Vorschriften des Rechts der rechtsberatenden Berufe (Stand: 
06.05.2022) 

Ziel des Gesetzes ist die Anpassung der Aufsicht von nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) re-
gistrierten Personen.1 Daneben sollen auch Änderungen in der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) und 
Patentanwaltsordnung (PAO) vorgenommen werden, um die Sozietätserstreckung des Tätigkeitsverbots 
bei wissenschaftlicher Mitarbeit für Referendarinnen und Referendare anzupassen.2 

Mögliche Auswirkungen 

Das Kompetenzzentrum Jugend-Check hat folgende mögliche Auswirkungen identifiziert: 

• Die Neuregelung soll die Sozietätserstreckung des Tätigkeitsverbots für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufheben, vgl. § 45 Abs. 2 S. 2 BRAO; § 41 Abs. 2 PAO. Das 
könnte den an das Referendariat anschließenden Berufseinstieg für junge Juristinnen und 
Juristen erleichtern, denn potentielle zukünftige Arbeitgeber würden von dem Tätigkeitsver-
bot nicht erfasst und müssten z.B. keine Umsatzeinbußen fürchten. So könnten sie geneigter 
sein, die Person einzustellen. 

• Zudem könnte die Phase zwischen dem ersten juristischen Staatsexamen und dem Berufs-
einstieg erleichtert werden, weil die Betroffenen nicht dazu gezwungen wären, mögliche 
spätere Interessenkonflikte und Tätigkeitskonflikte z.B. bei der Wahl einer Nebentätigkeit 
vor oder während des Referendariats zu berücksichtigen. Dies könnte sich auch im Hinblick 
auf die psychische Gesundheit als förderlich erweisen. 

Betroffene Gruppen junger Menschen 

Betroffene sind in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe junge Menschen bis 27 Jahre, die als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des rechtswissenschaftlichen Studiums, nach 
Bestehen der ersten juristischen Prüfung vor Beginn des Vorbereitungsdienstes oder während des Vorbe-
reitungsdienstes arbeiten.3 Betroffen sind auch junge Juristinnen und Juristen, die während ihrer Promotion 
als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, um z.B. ihren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten oder erste Berufserfahrung zu sammeln.4 Im Jahr 2019 bestanden bundesweit 9.481 Juristinnen und Ju-
risten die Erste Juristische Staatsprüfung. Sie absolvieren diese im Durchschnitt mit ca. 23 Jahren.5  Es geben 
13, 7% der Juraabsolventinnen und -absolventen in einer Studie an, unmittelbar nach dem ersten Staatsexa-
men als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu arbeiten oder arbeiten zu wollen.6    
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Jugendrelevante Auswirkungen 

Betroffene Lebensbereiche 

☐ Familie ☐ Freizeit ☒ Bildung/Arbeit     ☐ Umwelt/Gesundheit     ☐ Politik/Gesellschaft ☐ Digitales 

Erleichterung des Berufseinstiegs 

§ 45 Abs. 2 S. 2 BRAO; § 41 Abs. 2 PAO 

Die Neuregelung soll eine Erstreckung des Tätigkeitsverbots der wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters auf alle Personen, mit denen die wissenschaftliche Mitarbeiterin oder der 
wissenschaftliche Mitarbeiter nach Abschluss des Zweiten juristischen Staatsexamens den juristischen Be-
ruf ausübt (sog. Sozietätserstreckung) und bislang in § 45 Abs. 1 Nr. 3 BRAO geregelt ist, aufheben. Grund-
sätzlich unterliegen sowohl Referendare und Referendarinnen im Vorbereitungsdienst, als auch wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor oder während des Referendariats einem Tätigkeitsverbot, 
vgl. § 43a Abs. 5 S. 1 iVm § 43a Abs. 4 S. 1 BRAO neue Fassung (n.F.)7 Dieses Tätigkeitsverbot erstreckt sich 
– anders als bei Anwältinnen und Anwälten – für Referendarinnen und Referendare nicht auf die Sozietät, 
§ 43a Abs. 5 S. 2 BRAO n.F.. Eine dementsprechende Regelung soll nun für wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eingeführt werden, vgl. von § 45 Abs. 2 S. 2 BRAO. 

Parallel soll auch in der PAO die Sozietätserstreckung des Tätigkeitsverbots von wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeitern aufgehoben werden, vgl. § 41 Abs. 2 PAO. 

Die Neuregelung könnte zum einen den an das Referendariat anschließenden Berufseinstieg für 
junge Juristinnen und Juristen, welche zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
gearbeitet haben, erleichtern. Denn junge Juristinnen und Juristen könnten dann höhere Chancen 
haben, eingestellt zu werden, da ihre potentiellen Arbeitgeber nicht mehr befürchten müssten, von 
einem umfassenden Tätigkeitsverbot mit erfasst zu werden, welches zu Umsatzeinbußen führen 
kann.8 Damit könnten junge wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uneingeschränk-
ter in die Phase des Berufseinstiegs starten. 

Zum anderen könnte die Neuregelung auch die Phase zwischen dem ersten juristischen Staatsexa-
men und dem Berufseinstieg erleichtern, weil die Betroffenen nicht dazu gezwungen wären, mög-
liche spätere Interessen- bzw. Tätigkeitskonflikte z.B. bei der Wahl einer Nebentätigkeit vor oder 
während des Referendariats zu berücksichtigen. Sie könnten sich stattdessen in verschiedenen an-
waltlichen Bereichen ausprobieren und ihre wissenschaftliche Mitarbeit frei von Sorgen vor poten-
tiell schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund einer Sozietätserstreckung wählen. Dies 
könnte sich auch im Hinblick auf die psychische Gesundheit als förderlich erweisen. Denn Kandida-
ten dieses Ausbildungszweiges sind ohnehin bereits einem hohen psychischen Druck aufgrund der 
Ausbildungsweise ausgesetzt,9 der nun zumindest nicht durch die Angst der falschen Nebentätig-
keitswahl noch verstärkt würde.  
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